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1 Bildung und Erziehung in der Haupt- und Realschule 

1.1 Auftrag des Bildungsgangs in Haupt- und Realschule 

Die Haupt- und Realschule fördert die Entwick-
lung der individuellen Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler und unterstützt sie bei der Ges-
taltung ihrer Bildungsbiografie. Die Haupt- und 
Realschule geht von den bisherigen Lernerfahrun-
gen der Schülerinnen und Schüler aus und greift 
ihre Interessen auf. Im Verlauf des Bildungsgangs 
werden die Schülerinnen und Schüler darin unter-
stützt, realistische individuelle Ziele zu entwickeln 
und zu erreichen. Damit schafft die Haupt- und 
Realschule eine wichtige Voraussetzung für die 
Bereitschaft und Fähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler zur Übernahme von Verantwortung für ih-
ren Bildungsweg auch über die allgemeinbildende 
Schule hinaus. Der Bildungsgang der Haupt- und 
Realschule schließt mit dem Hauptschul- oder 
dem Realschulabschluss ab, die entsprechend den 
„Vereinbarungen über die Schularten und Bil-
dungsgänge im Sekundarbereich I" der Kultusmi-
nisterkonferenz vom 03.12.1999 i. d. F. vom 
02.06.06 als allgemeinbildende Schulabschlüsse 
bundesweit anerkannt werden. 

Kompetenzentwicklung 

Veränderungen der Berufs- und Arbeitswelt und 
der gesellschaftlichen Lebensbedingungen sowie 
der Wandel von Beschäftigungsformen erfordern 
ein Weiterlernen auch außerhalb und nach der 
Schule. Die Schülerinnen und Schüler erwerben 
im Verlauf des Bildungsgangs Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Fertigkeiten sowie Einstellungen 
und Haltungen, die ihnen ein Weiterlernen auch 
außerhalb der Schule und im Anschluss an die 
Schulzeit ermöglichen. Die Schülerinnen und 
Schüler erkennen zunehmend sicher Zusammen-
hänge grundlegender Wissensbereiche. Sie lernen 
eigene Erfahrungen zu reflektieren und für das 
weitere Handeln in neuen Situationen zu nutzen. 
Die Schule ermöglicht unterschiedliche praktische 
Lern- und Erfahrungssituationen. 

Persönlichkeitsentwicklung 

Die Haupt- und Realschule fördert Erziehung und 
soziales Lernen. In den Lernsituationen werden 
neben sozialen und intellektuellen Fähigkeiten e-
benso die Fähigkeiten zu sinnlicher Wahrnehmung 
und kreativer Gestaltung entwickelt. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden ermutigt, ihre Lernpro-
zesse zunehmend selbst zu steuern und auch dann 
in ihren Anstrengungen nicht nachzulassen, wenn 
die damit verbundenen Arbeitsprozesse mühsam 
sind. Die Schule unterstützt die Schülerinnen und 
Schüler z. B. beim Erwerb der Fähigkeit und Be-
reitschaft zum Einhalten von Regeln, zum rationa-
len Umgang mit Konflikten, zur gegenseitigen 
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Achtung sowie zum sorgfältigen und zielgerichte-
ten Arbeiten und Lernen. Sie fördert eigenverant-
wortliches, d. h. selbstständiges, selbst gesteuertes 
und selbst kontrolliertes Lernen und Arbeiten. 
Wichtigster gemeinsamer Bezugspunkt allen er-
zieherischen Einwirkens, sozialen und fachlichen 
Lernens ist die Ich-Stärkung der Schülerinnen und 
Schüler. Damit dies gelingen kann, muss die ein-
zelne Schule ein Ort sein, mit dem sich Schülerin-
nen und Schüler identifizieren. Klare Strukturen 
und Regeln sowie eine auf Kooperation angelegte 
Organisation, aber auch feste Bezugspersonen un-
terstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, 
sich zu orientieren und sich situationsangemessen 
zu verhalten. Lehrerinnen und Lehrer der Haupt-
und Realschule bringen ihre fachliche Kompetenz 
ein, sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und 
übernehmen auch erzieherische und sozialpädago-
gische Aufgaben. 

Berufsorientierung und Sicherung der 
Anschlussfähigkeit 

Zur umfassenden beruflichen Orientierung leisten 
alle Fächer einen Beitrag. Die Schule gestaltet die 
Berufsorientierung in Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen, Betrieben und Verbänden, der Arbeits-
verwaltung und den Kammern. Sie bezieht die El-
tern und deren Erfahrungen in die Gestaltung der 
beruflichen Orientierung ein. Auch an aul3erschu-
lischen Lernorten werden die Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig mit den Fragen der lİbergangs-
planung konfrontiert und aufgefordert, ihre Fähig-
keiten und Kompetenzen im Hinblick auf den Ü-
bergang in eine Berufsausbildung zu überprüfen. 

Jahrgangsstufen 5 und 6: gemeinsame 
Beobachtungsstufe der Haupt- und Re-
alschule 

Die zweijährige Beobachtungsstufe bildet eine pä-
dagogische und organisatorische Einheit, in der 
die Schülerinnen und Schüler ohne Versetzung 
von Klasse 5 nach Klasse 6 aufrücken. In der Be-
obachtungsstufe entwickeln die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernmöglichkeiten und Interessen, ih-
re Fähigkeiten und ihre Anstrengungsbereitschaft. 
Alle Schülerinnen und Schüler können nach Ab-
schluss der Klasse 6 in die Klasse 7 der Haupt-
und Realschule ohne Versetzung übergehen. 
Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit in der 
Beobachtungsstufe sind neben der Sicherung und 
Weiterentwicklung der grundlegenden Kompeten-
zen die Fortführung der diagnosegestützten indi-
viduellen Förderung und die Klärung des indivi-
duellen Leistungspotenzials sowie die Einführung 
von Instrumenten zur Förderung des selbst gesteu-
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erten Lernens (z. B. Lerntagebuch, Logbuch, 
Lernportfolio, individuelle Lernvereinbarungen). 

Jahrgangsstufen 7 und 8 der Haupt-
und Realschule 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre 
Kompetenzen und erwerben Erfahrungen auch an 
außerschulischen Lernorten. Lernprozesse werden 
ergänzt durch die Klärung der Anschlussperspek-
tiven. In gemeinsamer Verantwortung bereiten 
Schule, Schülerinnen und Schüler und Eltern die 
Entscheidung über den angestrebten Schulab-
schluss vor. Bis zum Ende der Jahrgangsstufe 8 
haben die Schülerinnen und Schüler auf der 

1.2 Gestaltungsraum der Schule 

Grundlage ihres individuellen Kompetenzprofils 
ihre Vorstellungen über mögliche Anschlussper-
spektiven entwickelt und sich Ziele gesetzt im 
Hinblick auf eine ausbildungs- bzw. berufsbezo-
gene oder eine schulische Fortsetzung des Bil-
dungswegs nach oder in Anschluss an Jahrgang 9. 
Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit in den 
Jahrgangsstufen 7 und 8 sind deshalb insbesondere 
die Klärung des eigenen Kompetenzprofils, die 
Durchführung von Zielklärungsgesprächen mit 
Schülerinnen und Schülern und Eltern und die 
Schaffung von Lern- und Bewährungssituationen 
auch an außerschulischen Lernorten. 

Mit dem Bildungsplan wird festgelegt, welche An-
forderungen die Schülerinnen und Schüler zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt erfüllen müssen und 
welche fachlichen Inhalte verbindlich Gegenstand 
des Unterrichts sein müssen. Im Rahmen dieser 
Vorgaben gestalten die Schulen, abhängig von den 
konkreten Gegebenheiten vor Ort, Lerngelegen-
heiten, um die im Bildungsplan festgelegten Bil-
dungsstandards bestmöglich zu erreichen. Bil-
dungsplan, Kontingentstundentafel und die Vor-
gaben zur Standardüberprüfung (Lernstandserhe-
bungen und Abschlussarbeiten) sind Eckpunkte 
für eine zielorientierte Planung der Lernsituatio-
nen und Lernzeiten in den Fächern, Lernberei-
chen, Aufgabengebieten und Jahrgangsstufen 
durch die selbst verantwortete Schule. 
Für die Fächer Deutsch, Mathematik und die erste 
Fremdsprache hat die Kultusministerkonferenz na-
tionale Bildungsstandards fir den ersten allge-
meinbildenden Abschluss vereinbart. Für diese 
Fächer sowie für die Naturwissenschaften hat die 
Kultusministerkonferenz zusätzlich Bildungsstan-
dards für den Mittleren Schulabschluss vereinbart. 
Diese Bildungsstandards sind zentrale Orientie-
rungspunkte für die Rahmenpläne in den genann-
ten Fächern bzw. Lernbereichen. In den Rahmen-
plänen der Fächer, Lernbereiche und Aufgabenge-
biete sind Standards (Anforderungen) und ver-
bindliche Inhalte sowie Grundsätze der Leistungs-

bewertung vorgegeben. In den Lernbereichen sind 
bislang Fächern zugeordnete Anforderungen, 
Lerninhalte und Lernaufgaben neu strukturiert. 
Lernbereiche bilden lebensweltliche Aufgaben 
und Fragestellungen ab und ermöglichen die Aus-
einandersetzung mit lebensnahen Situationen und 
anschaulichen, praktischen Aufgabenstellungen. 
Die Lernbereiche unterstützen fächerverbindendes 
Lernen und die Bearbeitung komplexer Lernauf-
gaben in unterschiedlichen Lernformen sowie in 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen schuli-
schen und außerschulischen Partnern. 
Auf der Grundlage der Kontingentstundentafel 
entscheidet die Schule über die Ausgestaltung der 
Lernsituationen und die Nutzung der Lernzeiten. 
Die Lernstandserhebungen in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch in den Jahr-
gängen 6 und 8 konkretisieren das geforderte An-
forderungsniveau der Bildungsstandards. 
Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben und des 
„Orientierungsrahmens Schulqualität" entwickeln 
die Schulen ihr schuleigenes Curriculum. Bei der 
Erstellung der schuleigenen Curricula beziehen die 
Schulen regionale und schulspezifische Besonder-
heiten sowie Neigungen und Interessenlagen der 
Lernenden ein. Dabei arbeiten alle an der Schule 
Beteiligten zusammen und nutzen die Anregungen 
und Kooperationsangebote externer Partner. 

1.3 Grundsätze für die Gestaltung von Unterricht und Erziehung — 
Organisation des Lernens 

Lernen ist ein subjektiver Prozess und kann von 
außen nicht bestimmt, sondern nur beeinflusst 
werden. Diese Tatsache erfordert Lernsituationen, 
in denen die Schülerinnen und Schüler aufgefor-
dert werden, sich ihres eigenen Lernverhaltens und 
ihrer eigenen Lernwege bewusst zu werden. Die 
Lernenden entwickeln ihre Kompetenzen, indem 
sie das in einem Lernprozess erworbene Wissen 
und Können auf neue Bereiche übertragen und für 
eigene Ziele und Anforderungen in Schule, Beruf 
und Alltag nutzen. 

Lernsituationen konfrontieren die Schülerinnen 
und Schüler so oft wie möglich mit lebensnahen 
Situationen und anschaulichen, praktischen Auf-
gaben. Außerschulische Lernsituationen werden 
durch geeignete Aufgabenstellungen (z. B. die be-
sondere betriebliche Lernaufgabe) mit dem schuli-
schen Lernen verbunden. Darüber hinaus wird für 
erfolgreiches Lernen auch ausreichend Lernzeit 
zum Anwenden, Üben, Vertiefen und Festigen zur 
Verfügung gestellt. 
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Lernsituationen dienen nicht nur der Klarung der 
Sachverhalte und der Vermittlung von Wissen. Im 
Rahmen von Lernsituationen entwickeln Schüle-
rinnen und Schüler auch ihre Einstellungen, Hal-
tungen, Hemmungen, Gewohnheiten, Oberzeu-
gungen, Gewissheiten und Zweifel. Sie sind nur 
begrenzt lehrbar und nicht auf bestimmte Veran-
staltungen wie z. B. den Unterricht beschrankt. 
Bei der Gestaltung von Lernsituationen nehmen 
die Lehrerinnen und Lehrer ihre Vorbildfunktion 
aktiv auf und tragen zur Förderung der Einstellun-
gen durch das eigene Verhalten bei, insbesondere 
durch freundliche und geduldige Ermutigung, 
durch öffentliche und individuelle Wertschätzung, 
durch Gewährung von Spielraum und Mitwirkung, 
geeignete Herausforderungen, durch Bereitstel-
lung von Bewährungsmöglichkeiten, Aufgaben 
und durch sinnvolle Ordnungen und Regeln. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen die Verlasslich-
keit anderer schützen und bringen diese darum 
selber auf. Sie lernen, dass sie Oberzeugungen, 
Wertvorstellungen und Maßstube brauchen, um 
selbst verantwortlich Handeln zu können. 
Im Unterricht in allen Fächern und Lernbereichen 
wird auf korrekte Rechtschreibung, Zeichenset-
zung und grammatische Konstruktion (sprachliche 
Richtigkeit) geachtet. Die Durchdringung der 
Fachinhalte ist immer auch eine sprachliche Be-
wältigung und damit Gelegenheit, Verständlich-
keit der Texte, präzise sprachliche Ausdrucksfä-
higkeit und richtigen Gebrauch der Fachsprache 
zu fördern. Fehler müssen in allen schriftlichen 
Arbeiten zur Lernerfolgskontrolle markiert und 
korrigiert werden. 
Die Förderung des Sprachgebrauchs bezieht sich 
auf die Erweiterung und Differenzierung des 
Wortschatzes einschließlich der jeweiligen Fach-
sprache, auf die Satzstruktur und einen der Situa-
tion angemessenen Stil, auf das Leseverstandnis 
von Texten, auf die Darstellung eines Gedanken-
gangs in Außerungen und Argumentationen sowie 
auf adressatenbezogene Fragen oder Beispiele. 
Lernsituationen in der Haupt- und Realschule be-
rücksichtigen die Heterogenitat der individuellen 
Lernstände und Problemlagen. Die Unterrichtsges-
taltung umfasst deshalb nicht nur weitgehend 
gleichschrittige Lernprozesse, sondern unterstützt 

1.4 Gestaltung des Schullebens 

individuelle Bildungsprozesse und stiftet zum 
selbststündigen Erwerb von Fähigkeiten, Kennt-
nissen und Verhaltensdispositionen an. Die Schü-
lerinnen und Schüler können ihre individuellen 
Lern- und Leistungspotenziale ausschöpfen, wenn 
sie eigenverantwortlich und selbst gesteuert ler-
nen. Lernstrategien erleichtern das Lernen. Die 
Lehrerinnen und Lehrer sorgen für geeignete An-
lasse zur Wiederholung, Abwandlung und für den 
Transfer des Gelernten. Die Schülerinnen und 
Schüler nutzen Kenntnisse und Fähigkeiten, um 
ihr Lernen selbst zu organisieren. Sie lernen, ihre 
Arbeits- und Lernprozesse auszuwerten. Ein Log-
buch (die Protokollierung des täglichen Lernens), 
die bewusste Mitteilung des Gelernten an andere 
(Präsentationen), die Aufbereitung und Sammlung 
der eigenen Leistungen (im Portfolio wie z. B. 
Sprachenportfolio oder Berufswahlpass) fördern 
das Qualitatsbewusstsein und die Wertschätzung 
der eigenen Lernleistungen. 
Der Erfolg des Lernens in der Schule ist stark von 
der Rhythmisierung abhängig, einem Wechsel von 
Konzentration und Gelassenheit, von Aufnahme 
und Wiedergabe, von körperlich-sinnlicher und 
geistiger Beanspruchung. Zur Förderung des indi-
viduellen Lernens wie auch des gemeinsamen 
Lernens ist die starre Einteilung in 45-Minuten-
Einheiten keine sinnvolle Arbeitsorganisation. 
Lernen braucht individuelle Zeiten. Die Schulen 
nutzen den Gestaltungsraum der Kontingentstun-
dentafel zur Einrichtung von individuellen Lern-
zeiten und berücksichtigen in der Planung Zeit-
raume für selbst gestaltete Lernzeiten, für indivi-
duelle Förderung und besondere Unterstützung. 
Grundlage dieser Unterrichtsarbeit sind Kenntnis-
se einer kompetenten und instrumentell abgesi-
cherten pädagogischen Diagnostik der Lern- und 
Leistungsstände. Sie gehen ein in die Erstellung 
von individuellen Lern- bzw. Förderplanen, in 
Zielklarungsgesprache und Lernvereinbarungen 
mit Schülerinnen und Schülern und deren Eltern. 
Schülerinnen und Schüler lernen voneinander, 
jüngere vor allem von älteren, aber auch ältere, in-
dem sie jüngeren etwas erklären. Gemeinsames 
Lernen, auch jahrgangsübergreifend, nutzt diese 
Potenziale und fördert Verantwortungsbewusst-
sein. 

Die Schule ist Lern- und Lebensraum und ein Ort 
der sozialen Begegnung und Bewährung. Die 
Schülerinnen und Schüler sammeln Erfahrungen 
im Umgang mit jüngeren und älteren Schülerinnen 
und Schülern sowie mit Gleichaltrigen und Er-
wachsenen. Sie entwickeln Haltungen und Einstel-
lungen, die es ihnen ermöglichen, sich in eine 
Gemeinschaft zu integrieren und diese mitzuge-
stalten. In der praktizierten Arbeit in Gremien mit 
Lehrkräften und Eltern erleben sie Formen der 
Obernahme gemeinsamer Verantwortung und wie 
gegebenenfalls auftretende Unstimmigkeiten und 
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Konflikte geklärt, Standpunkte erörtert und An-
sichten überprüft werden. 
Bildung und Erziehung in der Haupt- und Real-
schule gehen von einer gemeinsamen Verantwor-
tung von Schule und Elternhaus für die Bildung 
und Erziehung aus. Die Bereitschaft zur Koopera-
tion und die Kompetenz zur Gestaltung eines un-
terstützenden Zusammenwirkens von Schule und 
Elternhaus werden insbesondere durch die Durch-
führung von Zielklarungsgesprachen und Lernver-
einbarungen sowie durch schulische Erziehungs-
konzepte gefördert. Regelmäßige Information der 
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Eltern über Planungen der Unterrichtsvorhaben 
und die Leistungs- und Lernsituationen in der 
Lerngruppe ermöglichen es den Eltern, ihren Bei-
trag zu leisten. 
Regeln legen das Verhalten im schulischen Zu-
sammenleben fest. Regeln und Rituale werden von 
den Beteiligten vereinbart. Sie strukturieren den 
Alltag und das Lernen und sind der Rahmen für 
den Umgang mit Konflikten. 
Feste, Konzerte, Ausstellungen, Wettbewerbe und 
Feiern, die öffentliche Anerkennung besonderer 
Leistungen sowie andere herausragende Ereignisse 
bieten Gelegenheiten zur gemeinsamen Gestal-
tung. Durch die Einbeziehung der Schülerinnen 
und Schüler in die Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung solcher Ereignisse können die 
Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sie durch 

Planung und vereinbarte Einsatzbereitschaft maß-
geblich zum Gelingen einer Veranstaltung beitra-
gen. 
Jugendliche brauchen Möglichkeiten, sich enga-
gieren und einbringen zu können, Verantwortung 
übernehmen und eine Leistung für die Gemein-
schaft erbringen zu können. Die Lehrerinnen und 
Lehrer stellen derartige Gelegenheitep zur Verfü-
gung und vermitteln die Übernahme von Ehren-
ämtern und ehrenamtlichen Engagements inner-
halb und außerhalb der Schule. 
Bildung und Erziehung ist eine Gemeinschafts-
aufgabe. Die Schule öffnet sich nach außen und 
bezieht außerschulische Fachleute und Lernorte 
ein. Sie kooperiert mit Vereinen, Verbänden, Be-
trieben und Institutionen. 

7 
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2 Kompetenzerwerb in den Aufgabengebieten 

2.1 Beitrag der Aufgabengebiete zur Bildung und Erziehung 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
umfasst Aufgaben und Fragestellungen, die nicht 
einzelnen Unterrichtsfächern zugeordnet werden 
können und in der Regel mehrere Fächer und 
Lernbereiche zugleich betreffen. Diese Aufgaben 
und Fragestellungen werden im Unterricht im 
Rahmen von Aufgabengebieten bearbeitet: 

• Berufsorientierung, 

• Gesundheitsförderung, 

• Globales Lernen, 

• Interkulturelle Erziehung, 

• Medienerziehung, 

• Sexualerziehung, 

• Sozial- und Rechtserziehung, 

• Umwelterziehung, 

• Verkehrserziehung. 

Kompetenzen 

Der Unterricht in den Aufgabengebieten ist fächer-
und lernbereichsübergreifend angelegt und bietet 
besondere Möglichkeiten, die Erfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler einzubinden. 

Aufgabengebiete bieten vielfältige Möglichkeiten, 
fachliche Grenzen zu überschreiten und vernetztes 
Denken und Handeln zu fordern. 

Die Lernsituationen in den Aufgabengebieten er-
möglichen Lernprozesse, in denen Schülerinnen 
und Schüler besonders fächerübergreifende Kom-
petenzen entwickeln können (Zuverlässigkeit, Leis-
tungsbereitschaft, Teamfähigkeit, Konfliktfähig-
keit, Umgangsformen und Auftreten, Kommunika-
tionsfähigkeit, Selbstorganisation und Selbstver-
waltung, Selbsteinschätzungsfähigkeit), die für ei-
nen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben von 
besonderer Bedeutung sind. 

Der Unterricht in den Aufgabengebieten fordert zur 
Eigeninitiative auf. Die Schülerinnen und Schüler 
werden bei der Gestaltung ihrer Lernprozesse und 
der Reflexion der Lernergebnisse und der gewähl-
ten Lernwege unterstützt. Der Unterricht bietet An-
lass, Lernstrategien zu entwickeln, Arbeitstechni-
ken einzuüben, Verantwortung für sich und Andere 
zu übernehmen und sich den Erfolg des eigenen 
Lernens und Engagements bewusst zu machen. Der 
Unterricht in den Aufgabengebieten bezieht, wo 
immer möglich, Eltern aktiv ein und stärkt Erzie-
hungspartnerschaften zwischen Eltern und Schule. 

Die Einteilung der zu erwerbenden Kompetenzen 
in die Kompetenzbereiche 

• Erkennen, 

• Bewerten, 

• Handeln 

verdeutlicht unterschiedliche Schwerpunktsetzun-
gen. Die einzelnen Kompetenzen der drei Bereiche 
ergänzen sich und werden im Lernprozess nicht 
isoliert erworben. 

Im Kompetenzbereich Erkennen geht es um Wis-
senserwerb, um die Fähigkeit geeignete Informati-
onen zu beschaffen und Wissen zielgerichtet zur 
Lösung für bestimmte Aufgaben und Probleme an-
zuwenden. 

Erkennen bedeutet Orientierungs- und Grundla-

genwissen zu erwerben und zu strukturieren. 

Im Kompetenzbereich Bewerten geht es um kriti-
sche Reflexion und Perspektivenwechsel sowie die 
darauf aufbauende Fähigkeit zur Bewertung und 
zur Entwicklung von Urteilen. Das schließt die Fä-
higkeit ein, eigene Leitbilder und die anderer hin-
terfragen zu können. 

Im Kompetenzbereich Handeln erwerben die Schü-
lerinnen und Schüler Handlungsfähigkeit und die 
Fähigkeit, das eigene Tun und Handeln als mündi-
ge Entscheidung vertreten zu können. Es geht um 
die Fähigkeit und Bereitschaft, zwischen verschie-
denen Handlungsweisen bewusst zu wählen, Wer-
te- und Interessenkonflikte im Zusammenwirken 
mit anderen zu klären und die direkten und indirek-
ten Folgen von Handlungen abzuschätzen. 

Die Kompetenzen in den Bereichen „Erkennen", 
„Bewerten", „Handeln" erwerben die Schülerinnen 
und Schüler schrittweise an unterschiedlichen 
Themen und Aufgaben. Die zu erreichenden An-
forderungen sind für die einzelnen Aufgabengebie-
te für das Ende der Klassenstufe 9 festgelegt. 

Die in einzelnen Aufgabengebieten angegebenen 
Themenfelder sind mögliche inhaltliche Konkreti-
sierungen. Die unterrichtliche Ausgestaltung der in 
den einzelnen Aufgabengebieten angegebenen 
Themenfelder richtet sich nach Kriterien wie 

• Bezug zu Kompetenzen, 

• Bezug zu lebensweltlichen Erfahrungen und 
gesellschaftliche Relevanz, 

• Anschluss an Lernprozesse in Fächern und 
Lernbereichen, 

• Begünstigung von selbstgesteuertem Lernen, 

• Ermöglichung von Perspektivenwechsel, 

• Erfahrung von Selbstwirksamkeit. 
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2.2 Umsetzung und Organisationsformen 

Die Schulen entscheiden in eigener Verantwortung, 
in welchen Organisationsformen und Lernarran-
gements die Kompetenzen der Aufgabengebiete 
erworben werden, und legen dies in ihrem Schul-
curriculum fest. Das kann im Rahmen des Unter-
richts der Fächer und Lernbereiche erfolgen, in fit-
cherübergreifenden Vorhaben, an Praxis- und Pro-
jekttagen, in Praktika, auf Klassenfahrten, durch 
die Übernahme von Patenschaften und Diensten, 
durch Schülerfirmen, Schulpartnerschaften oder 
andere Organisationsformen. 

Kompetenzentwicklung im Rahmen der Aufgaben-

gebiete ist auf verantwortliches Handeln in konkre-
ten Lebenssituationen ausgerichtet. Dabei wird 
auch die bewusste Wahrnehmung der jeweiligen 
Haltungen und Einstellungen zum Gegenstand der 
Lernsituationen. Unterricht und Schulleben müssen 
vor allem im Hinblick auf die besonderen Bil-
dungs- und Erziehungsaufgaben Partizipations-
mđglichkeiten bieten, sich auf gemeinsam verein-
barte Regeln, Rituale und Verfahren beziehen, Si-
cherheit bieten und Vorbildwirkungen entfalten. 

Lernen in den Aufgabengebieten findet auch an 
außerschulischen Lernorten statt oder auch im 
Rahmen gesellschaftlichen Engagements. Koopera-
tionen mit Betrieben, Institutionen und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sowie die Einbezie-
hung externer Fachleute sind ebenso wichtig wie 
die Mitarbeit der Eltern und die Stärkung der Er-
ziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule. 

Die Leistungen, die Schülerinnen und Schüler in 
den Aufgabengebieten erbringen, werden bewertet 
und im Rahmen der beteiligten Fächer und Lernbe-

reiche berücksichtigt. 

Erbrachte Leistungen können auch außerhalb der 
Leistungsbewertung in den Fächern oder Lernbe-
reichen in besonderer Weise dokumentiert und be-
scheinigt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
werden dabei unterstützt ihre Lernergebnisse selbst 
zu beurteilen und ihre Lernergebnisse in einem in-
dividuellen Portfolio zu dokumentieren, wie z. B. 
Lernpass, Berufswahlpass oder Sprachenpass. 
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3 Anforderungen und Inhalte 

3.1 Berufsorientierung 

Das Aufgabengebiet Berufsorientierung unterstützt 
die Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
einen erfolgreichen Übergang von der Schule in die 
Berufs- und Arbeitswelt und die Entwicklung der 
Fähigkeit und Bereitschaft zum lebenslangen Ler-
nen ermöglichen. 

Im Rahmen der Lernsituationen werden die Schü-
lerinnen und Schüler darin gestärkt, ihre individu-
ellen Potenziale bewusst wahrzunehmen und für 
die eigene Berufs- und Lebensplanung auszuwer-
ten. 

Berufsorientierung fördert die Entwicklung beruf-
licher Ziele, die realistische Einschätzung der indi-
viduellen Interessen und Potenziale, die Stabilisie-
rung eines alters- und entwicklungsangemessenen 
Selbstbewusstseins sowie die Fähigkeit einer 

selbstverantworteten Entscheidung für eine Be-
rufsausbildung oder ggf. den Übergang auf eine 
weiterführende Schule. 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben in aktiver 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Inhalten 
Erfahrungen an schulischen und außerschulischen 
Lernorten (z. B. Berufserkundungen, Praktika, Pra-
xislerntage). Dabei werden Erwartungen und Ver-
pflichtungen über die jeweiligen Lernaufgaben an 
den außerschulischen Lernorten abgesprochen und 
verbindlich vereinbart. 

Berufsorientierung unterstützt die Schülerinnen 
und Schüler, sich zielgerichtet und realitätsnah mit 
den Chancen der Berufs- und Arbeitswelt ausei-
nanderzusetzen. 
Sie prüfen dabei auch Ideen und mögliche Schritte 
einer unternehmerischen Selbstständigkeit. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 
kennen 

• betriebliche Bewerbungsver- 
fahren und die Situation auf 
dem Ausbildungsmarkt, 

• unterschiedliche Berufsberei- 
ehe, die den eigenen berufli- 
chef Zielen und Kompetenzen 
entsprechen, 

• das duale Ausbildungssystem 
sowie weiterführende schul- 
sehe Bildungsgänge. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• ihre Erfahrungen mit der be- 
trieblichen Wirklichkeit re- 
flektieren und die eigenen 
Kompetenzen im Hinblick auf 
die Anforderungen verschie- 
defer Berufe realistisch ein- 
schätzen, 

• Argumente und Sachverhalte 
zur Berufswahl abwägen und 
gewichten sowie eine begrün- 
dete Entscheidung für den 
nächsten Ausbildungsschritt 
treffen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• ihren individuellen Lern- und 
Beratungsbedarf ermitteln, 
Angebote innerhalb und au-
llerhalb der Schule nutzen und 
die Ergebnisse für den Über-
gang in den Beruf auswerten, 

• ihre Bewerbungsunterlagen 
erstellen und die einzelnen 
Schritte für den nächsten Aus-
bildungsschritt eigenverant-
wortlich, rechtzeitig und ziel-
orientiert planen und durch-
führen. 

Mögliche Themenfelder: 

• Wandel der Arbeits- und Lebensverhältnisse, 

• Anforderungsprofile im Vergleich mit den eigenen Kompetenzen und Zielen, 

• Berufswunsch und mögliche Konflikte, 

• Entscheidungsprozess und Übergangsplanung. 
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3.2 Gesundheitsförderung 

Rahmenplan Aufgabengebiete 

Gesundheitsförderung unterstützt Schülerinnen und 
Schüler darin, Verantwortungsbewusstsein für ge-
sundheitsförderliche Lebensweisen und Lebens-
verhältnisse zu entwickeln. Die Schülerinnen und 
Schüler werden darin bestärkt, an der Erhaltung 
und Wiederherstellung der eigenen Gesundheit und 
der ihrer Mitmenschen aktiv mitzuwirken. Dabei 
werden Schülerinnen und Schüler dafür sensibili-
siert, Gesundheit nicht ausschließlich auf körperli- 
ches Wohlbefinden zu reduzieren. Die Lehrkräfte 
ermutigen Schülerinnen und Schüler zur Entwick-
lung gesundheitszuträglicher Lebensziele und zur 
Anwendung aktiver Problemlösestrategien. Ge-
sundheitsforderung stärkt somit ein positives 
Selbstbild der Handlungsfähigkeit und ein Gefühl 
der Zuversicht als wesentliche Schutzfaktoren vor 

gesundheitsschädigendem Verhalten. Zugleich 
entwickeln Schülerinnen und Schüler die Bereit-
schaft, Krankheiten und Behinderungen als Teil 
des menschlichen Lebens zu akzeptieren. Sie erfah-
ren, wie man Kranken und Behinderten mit Ach-
tung und Verständnis begegnet, welche Ausgren-
zungen es gibt und wie man diesen entgegen wir-
ken kann. 

Diese Kompetenzen können nur dann erworben 
werden, wenn der Lebensraum Schule von allen 
Beteiligten gesundheitsförderlich gestaltet wird. 
Zur Schaffung eines angenehmen Schulklimas ge-
hören u. a. respektvoller Umgang, produktive Ko-
operationsstrukturen, offene Lernformen, Partizipa-
tion, Rhythmisierung des Schulalltages und quali-
tativ hochwertige Schulverpflegung. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler können 

• die gesundheitsfördernde Wirkung 
von Bewegung und Entspannung er- 
lautem, 

• Kriterien für eine gesunde Erfahrung 
zusammenstellen, 

• Methoden zur Bewältigung von Kon- 
flikt- und Belastungssituationen er- 
proben, 

• die Risiken des Konsums legaler und 
illegaler Drogen, Ursachen von 
Suchtproblemen, Konsumalternativen, 
Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten 
sowie die Regeln des Jugendschutz- 
und Betaubungsmittelgesetzes benen- 
nen, 

• Sicherheitsregeln ausgewählter Gefah- 
rensituationen erläutern, 

• Erscheinungsformen und Ursachen 
ausgewählter Infektions-, Zivilisati- 
ons- und psychosomatischer Erkran-
kungen beschreiben. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• den Wert von Bewegung 
und Entspannung für ihre 
Lebensqualitat schätzen, 

• gesunde Ernährung als 
wichtigen Beitrag zur eige- 

fü 
nen Gesundheit befürworten 
und sich kritisch mit 
Schönheitsidealen ausei- 
nandersetzen, 

• die Risiken des Rauchens 
einschätzen, einen kontrol- 
lierten Umgang mit Alkohol 
und Abstinenz von illegalen 
Drogen befürworten, ihr ei- 
genes und das Konsumver- 
halten anderer kritisch re-
flektieren, 

• eigene Gefährdungssituati- 
onen und die von anderen 
bewusst wahrnehmen, 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• Bewegungs- und Entspan-
nungselemente in ihren 
schulischen Alltag integ-
rieren, 

• auf bewusste Erfahrung 
achten, 

• altersangemessene Me-
thoden zur Bewältigung 
von Konflikt- und Belas-
tungssituationen anwen-
den, 

• Konsum- und Suchtrisiken 
vermeiden oder bei Bedarf 

An-Beratung und Hilfe in An-
spruch nehmen, 

• in Gefährdungssituationen 
Schutzmaßnahmen für den 
Körper ergreifen und an-
deren helfen. 

Mögliche Themenfelder: 

• Bewegungsforderung, 

• Ernahrungserziehung, 

• Persönlichkeitsförderung, 

• Suchtprävention, 

• Hygieneerziehung, 

• Sicherheitserziehung. 
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3.3 Globales Lernen 

Das Aufgabengebiet Globales Lernen hat den Auf-
trag, die durch die Globalisierung bestehenden 
weltweiten Verflechtungen wahrnehmbar zu ma-
chen und die damit verbundenen wirtschaftlichen, 
sozialen, ökologischen und politischen Chancen 
und Risiken zu erkennen. In den Lernsituationen 
werden lokal-globale Wechselwirkungen sichtbar 
und verstundlich. Die Schülerinnen und Schüler 

werden bei der Entwicklung von Kompetenzen ge-
fördert, die für ihr privates und späteres berufliches 
Leben sowie für ihre Mitwirkung in der Gesell-
schaft von Bedeutung sind. Sie erwerben dabei ei-
ne Wertschätzung flr kulturelle Vielfalt und lernen 
mit komplexen Entwicklungsproblemen umzuge-
hen und sich in ihren Urteilen am Leitbild der 
nachhaltigen Entwicklung und an den Menschen-
rechten zu orientieren. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

• können Informationen zu ein- 
fachen Fragen der Globalisie- 
rung und Entwicklung be- 
schaffen und themenbezogen 
bearbeiten, 

• verfügen über Grundkenntnis- 
se zu Menschenrechten, zur 
Armutsbekämpfung und in- 
ternationaler Konfliktbearbei- 
tung, 

• können globale Produktions- 
prozesse, Produktionsbedin- 
gungen und Handelswege am 
Beispiel eines Konsumgutes 
analysieren und darstellen. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• 'erkennen den Prozess der 
Globalisierung von Alltag und 
Freizeit an Beispielen aus 
Sport, Musik, Tourismus oder 
Ernährung und können dazu 
Stellung nehmen, 

• sind in der Lage, bei Fragen 
der Migration und Integration 
ihre Fähigkeit zum Perspekti- 
venwechsel zu zeigen und ei- 
ne begründete Meinung zu 
äußern, 

• können eine überschaubare 
Entwicklungsmaßnahme als 
eher nachhaltig bzw. eher 
nicht nachhaltig beurteilen. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• können Ziele nachhaltiger 
Entwicklung im privaten, 
schulischen und gesellschaftli-
chef Bereich benennen, für die 
sie sich aufgrund ihrer mündi-
gen Entscheidung einsetzen, 
z. B. hinsichtlich, 

o eines verantwortungsbe-
wussten Konsumverhaltens 

o und des Schutzes globaler 
Gemeinschaftsgüter wie 
Wasser, Wälder, Klima. 

Mögliche Themenfelder: 

• Waren aus aller Welt - Globalisierung von Wirtschaft und Arbeit, 

• globalisierte Freižeit, 

• Migration und Integration, 

• Armut und Menschenrechte, 

• Frieden und Konflikt. 
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3.4 Interkulturelle Erziehung 

Rahmenplan Aufgabengebiete 

Interkulturelle Erziehung unterstützt Schülerinnen 
und Schüler, sich in einer von Heterogenität ge-
prägten Gesellschaft zu orientieren und aktiv an de-
ren Gestaltung teilzunehmen. Die Schülerinnen 
und Schüler lernen den Umgang mit Vielfalt und 
Differenz. Voraussetzung hierfür ist, dass Kinder 
und Jugendliche andere Lebensweisen, Sichtweisen 
und Normen kennenlernen und diese mit den eige-

nen Erfahrungen und Vorstellungen vergleichen. 
lnterkulturelle Erziehung unterstützt Jugendliche 
darin, sich zunehmend selbstständiger innerhalb 
und außerhalb der eigenen kulturellen ıind sozialen 
Zusammenhänge in der Schule, in der Berufs- und 
Arbeitswelt und im privaten Leben zu orientieren. 
Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten zu erkennen 
und Verständigungsprozesse mitzugestalten. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

. erkennen sich selbst und an-
dere als Individuen mit ihren 
Stärken und Schwächen, 
Ahnlichkeiten und Unter-
schieden, 

. verfügen  sowohl über 
Kenntnisse zu ihrer eigenen 
Sozialisation als auch zu so-
zialen und kulturellen Kon-
texten der Lebensbedingun-
gen anderer, 

• untersuchen Beispiele kultu-
reller Vielfalt: Sprachen, Re-
ligionen und Traditionen, 

. erkennen gemeinsame Nor-
men aus unterschiedlichen 
Traditionen und Lebensla-
gen, 

. nehmen Stereotypen und 
Vorurteile wahr. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• das eigene Handeln und das 
Handeln anderer im Kon-
text ihrer jeweiligen Le-
bensbedingungen, histori-
schen Erfahrungen und 
Wertvorstellungen beurtei-
len, 

• eigene Sichtweisen hinter-
fragen und Anderssein res-
pektieren, 

• sich auf neue Erfahrungen 
und Begegnungen, auf Rol-
len- und Perspektivwechsel 
einlassen, 

• Klischees, Vorurteile und 
Diskriminierungen und de-
ren Auswirkung auf Indivi-
duen und Gruppen be-
schreiben und dazu Stellung 
nehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

. Orientierungs- und Handlungsfä-
higkeit in Situationen außerhalb 
des eigenen Sozialgefüges entwi-
ckeln und ggf damit verbundene 
Unsicherheiten ertragen, 

. Kommunikationsstrategien in Si-
tuationen von Mehrsprachigkeit 
anwenden, 

. einen Konsens fıir ein friedliches 
Zusammenleben anstreben, Kon-
flikte nach gemeinsam gefunde-
nen Regeln beilegen und Verstän-
digungsprozesse mitgestalten, 

. solidarische Verhaltensweisen 
und Strategien der Verständigung 
entwickeln, um Vorurteile und 
Diskriminierung zu bekämpfen 
und sich für Gleichheit und gegen 
Ausgrenzung zu engagieren. 

Mögliche Themenfelder: 

. Ich und meine sozialen Gruppen: wir und die anderen — Mehrheiten und Minderheiten, 

. Immigration und Emigration am Beispiel Hamburgs und Deutschlands, 

. Vorurteile, Stereotypen und Bilder: Wofir brauchen wir sie? Wem schaden sie?, 

• Sprache, Sprachen, Sprachenvielfalt, Mehrsprachigkeit: 
Missverständnisse und gelingende (interkulturelle) Kommunikation, 

. Europa — ein Kontinent mit gemeinsamer Zivilisation und vielen Kulturen, 

• Kulturen der Welt: 
Spezifısche Sichtweisen und wechselseitige Einflüsse in einer globalisierten Welt, 

• Die Vielfalt der Religionen in der Klasse, in Hamburg und in der Welt, 

. Menschenrechte — Grundgesetz — Einbürgerung — Asyl — Integration. 
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3.5 Medienerziehung 

Medienerziehung wirkt in den Unterricht, aber 
auch in die Freizeit von Schülerinnen und Schü-
lern. Die Nutzung von Medien fir Lernprozesse 
oder in der Freizeit muss von einem unreflektierten 
Konsum zu einem selbstbestimmten und verant-
wortungsvollen Handeln hin entwickelt werden. Es 
ist wichtig, die Förderung von Medienkompetenz 
zu einem gemeinsamen Anliegen von Eltern, Lehr-

kräften und den Schülerinnen und Schülern zu ma-
chen. Inhaltlich soll das gesamte Medienspektrum 
einbezogen werden. Im Unterricht kommt es darauf 
an, die Lernsituationen so durch aktuelle mediale 
Angebote und Werkzeuge zu optimieren, dass bei 
den Schülerinnen und Schülern die für eine reflek-
tierte Nutzung notwendigen Medienkompetenzen 
entwickelt werden können. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erkennen in Medien- und 
Kommunikationsangeboten 
ihren Gebrauchswert fu r be- 
stimmte Lebenssituationen, 

• erkennen den Nutzen und die 
Grenzen von Medien zur In- 
formationsbeschaffung, zum 
Lernen, zur Kommunikation, 
zur Kooperation, zur Unterhal- 
tung und zum Spielen, 

• erkennen Einflüsse von Me- 
dien auf sich selbst und andere 
in Bezug auf Verhaltens- und 
Wertorientierungen, das gilt 
auch für Gewalt-Computer- 
spiele, 

• unterscheiden virtuelle und 
fiktionale Welten und sind in 
der Lage, sie von realen Wel-
ten zu unterscheiden. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• stehen dem vielfältigen In- 
formationsangebot kritisch 
gegenüber und bewerten In- 
formationen in ihrem 
Gebrauchswert fir die zu 16- 
sende Aufgabe und ihrem 
Wahrheitsgehalt, 

• bewerten die mediale Gestal- 
tung eines Medienproduktes 
im Zusammenhang mit seiner 
Aussage, 

• unterscheiden zwischen me- 
dialer Darstellung und der 
Realität mit ihrem Wertesys- 
tern. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• nutzen Medien gezielt zur Lö-
sung von Aufgaben und Prob-
lernen und wägen die Nutzung 
gegenüber nicht medialen 
Handlungs- und Darstel-
lungsmöglichkeiten ab, 

• beziehen rechtliche Vorgaben 
in die Produktion eigener Me-
dien sachgerecht ein, 

• nutzen zur Erstellung eigener 
Medienbeiträge eigenständig 
Informations- und Kommuni-
kationsmöglichkeiten, 

• beziehen ihre finanziellen 
Möglichkeiten in die Nutzung 
von kostenpflichtigen Infor-
rations- und Kommunikati-
onstechnologien ein. 

Mögliche Themenfelder: 

• Medienangebote sinnvoll auswählen und nutzen, 

• Problemlösungstechniken anwenden und Werkzeuge einsetzen, 

• Medienbeiträge gestalten, präsentieren und verbreiten, 

• Mediengestaltung verstehen und bewerten, 

• Medieneinflüsse erkennen und einordnen, 

• Bedingungen der Medienproduktion und -verbreitung durchschauen und einschätzen. 
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3.6 Sexualerziehung 

Sexualerziehung ist eine Aufgabe von Elternhaus 
und Schule. Schulische Sexualerziehung knüpft an 
die Sexualerziehung des Elternhauses und des Kin-
dergartens an und ergänzt diese. Im Sinne einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit muss den Eltern 
die Gelegenheit gegeben werden, ihre Erfahrungen 
und Vorstellungen in die schulische Arbeit einzu-
bringen. 

Schulische Sexualerziehung trägt dazu bei, dass 
Schülerinnen und Schüler in Situationen, die Sexu-
alität und Partnerschaft betreffen, selbstbestimmt 
und verantwortlich handeln können. Sie werden bei 
der Entwicklung von Ich-Stärke, Einfühlungs-/ 
Abgrenzungsvermögen und Akzeptanz des persön-
lichen Bereichs und der Gefühle anderer unter-

stützt. Dabei ist es unerlässlich, dass die Schülerin-
nen und Schüler ein gesichertes Wissen über die 
menschliche Sexualität erwerben. Auf der Grund-
lage dieses Orientierungswissens werden eigene 
Wertvorstellungen überprüft, erweitert und gege-
benenfalls verändert. Kinder und Jugendliche ler-
nen, sich an den Grundrechten, die sich auf die 
Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit beziehen, zu orientieren. Der 
Unterricht ermöglicht es den Schülerinnen und 
Schülern, sich über Fragen der menschlichen Sexu-
alität und über unterschiedliche Vorstellungen von 
Partnerschaft auszutauschen. Dabei schulen sie ihre 
Sprachfähigkeit. Diese Kompetenz ist eine wichti-

ge Voraussetzung für eine gleichberechtigte und 
zufriedenstellende Partnerschaft. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

• verfügen über Kenntnisse zum 
Sexualverhalten des Menschen 
und zu unterschiedlichen Le- 
bens- und Familienformen, 

• verfügen über Kenntnisse zur 
Zeugung, Schwangerschaft, 
Geburt, Säuglingspflege und 
Kindererziehung, 

• wissen, wie man verlässlich 
verhütet und sich vor HIV und 
anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten schützt, 

• wissen, wo man sich in Krisen- 
situationen, wie z. B. bei Kin- 
flikten in der Partnerschaft, bei 
sexuellem Missbrauch, bei Ver-
gewaltigung oder bei ungewoll-
ter Schwangerschaft helfen las-
sen kann. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• können einschätzen, in wel- 
chef Situationen sie eine Gy- 
näkologin bzw. einen Gynä- 
kologen oder eine Andrologin 
bzw. einen Andrologen aufsu- 

chen sollten, 

• setzen sich anhand von Fakten 
und eigenen Erfahrungen mit 
Geschlechterrollen und unter- 
schiedlichen Lebensformen 
auseinander, 

• finden auf der Grundlage der 
rechtlichen Bestimmungen ei-
ne eigene Position zum 
Schwangerschaftsabbruch. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• entwickeln realistische Vor-
stellungen zur Gestaltung ei-
ner funktionierenden Part-
nerschaft, 

• gehen unabhängig von Ge-
schlecht und sexueller iri-
entierung gleichberechtigt 
mit anderen Menschen um, 

• können eingreifen oder ho-
len Hilfe, wenn andere sexu-
ell belästigt werden. 

Mögliche Themenfelder: 

• Sexualität, Körperlichkeit und Sexualverhalten, 

• Sexualität und Fortpflanzung, 

• Sexualität und Identitätsfindung, 

• Liebe, Sexualität und Beziehung, 

• Sexualität und Gesellschaft. 
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3.7 Sozial- und Rechtserziehung 

Im Aufgabengebiet Sozial- und Rechtserziehung 
reflektieren und entwickeln die Schülerinnen und 
Schüler ihre eigene Persönlichkeit, ihre Bildungs-
biografie und Grundsätze des Zusammenlebens. 
Sie werden aufgefordert und dabei unterstützt, 
Schritte zur Entwicklung des sozialen Verhaltens 
und zur Übernahme von Verantwortung zu gestal-
ten. Sie erwerben im Unterricht und Schulleben 
Kenntnisse über Regeln und Strategien, um sich 
mit anderen fair, rücksichtsvoll und sachlich ausei-
nanderzusetzen. Die Lehrkräfte nutzen ihre Vor-
bildfunktion und bieten Lernsituationen an, in de-
nen die Schülerinnen und Schüler Regelungen 

wahrnehmen, befolgen und verantwortlich gestal-
ten können. Sie erhalten klare, strukturierte Rück-
meldungen über die Regeleinhaltung. Im Unter-
richt der Sozial- und Rechtserziehung werden 
rechtliche Probleme aufgegriffen und in ent-
wicklungs- und altersgemäßer Weise bearbeitet. 

Für Schülerinnen und Schüler ist die Gestaltung 
der eigenen Bildungsbiografie ein wesentlicher 
Schritt der Entwicklung der Persönlichkeit. Im 
Aufgabengebiet Sozial- und Rechtserziehung wer-
den daher Lernverfahren und -prozesse entwickelt, 
strukturiert und reflektiert. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erkunden Verfahren der Ge- 
sprächsfiihrung und der Kon- 
fliktregelung, 

• analysieren Konfliktsituatio- 
nen, 

• verfilgen über Grundkenntnis- 
se der Gesetze ihres Erfah- 
rungsraumes, 

• erkunden Willensbildungsver- 
fahren in Schule und Gesell- 
schaft 

• sammeln und erproben Lern- 
verfahren und -strategien, 

• analysieren ihren Lernprozess. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• wählen Gesprächs- oder Kon- 
fliktlösungsstrategien situati- 
onsangemessen aus, 

• bewerten unterschiedliche 
Verhaltensweisen vor dem 
Hintergrund einer der Huma- 
nität verpflichteten Gesell- 
Schaft, 

• beurteilen ihren Arbeitsein- 
ratz und ihre Lernfortschritte 
im Verhältnis zu den eigenen 
Zielen. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• setzen ihre Kenntnisse zur 
Gesprächsführung und Kon-
fliktregelung aktiv ein, 

• übernehmen Verantwortung 
für ihren eigenen Lernprozess, 

• übernehmen Aufgaben fUr die 
Lerngruppe, die Schulgemein-
schaft oder z. B. im Rahmen 
des sozialen Engagements an 
anderen Lernorten. 

Mögliche Themenfelder: 

• Regeln, Gesetze und Mitverantwortungsstrukturen in der Schule 

• Gesprächsstrategien 

• Konfliktregelungsverfahren im eigenen Umfeld 

• Jugendspezifische Gesetze 

• Gesetze um Vertrag und Ausbildung 

• Möglichkeiten des sozialen Engagements (z.B. Sozialpraktikum) 

16 



Haupt- und Realschule, Klassenstufen 5-8 Rahmenplan Aufgabengebiete 

3.8 Umwelterziehung 

Umwelterziehung hat die Aufgabe, bei Kindern 
und Jugendlichen die Entwicklung von Verantwor-
tungsbewusstsein und engagiertem Eintreten für 
die Umwelt zu unterstützen. Umwelterziehung hat 
sich weiterentwickelt zur „Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung". Das Leitbild der nachhalti-
gen Entwicklung umfasst gleichermaßen die Di-

mensionen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, 
der sozialen Gerechtigkeit, der ökologischen Ver-
trağlichkeit und der demokratischen Politikgestal-
tung. Es verknüpft die Forderung nach Gerechtig-
keit gegenüber den nachkommenden Genérationen 
mit der Forderung nach Gerechtigkeit zwischen 
heute lebenden Menschen. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 

• benennen bedrohte Pflanzen- 
und Tierarten und erklären, 
warum diese bedroht sind, 

• beschreiben die Bedeutung 
der Artenvielfalt für Ökosys- 
tere sowie Maßnahmen zu 
ihrer Erhaltung, 

• beschreiben ökologische, 
ökonomische und soziale Fil- 
gen von Umweltveranderun- 
gen. 

Die Schülerinnen und Schüler 

• führen Umwelterkundungen in 
ihrer Schule, in ihrem Stadtteil 
und in Lernorten durch, befra- 
gen Experten, werten Ergeb- 
nisse aus und präsentieren die- 
se aufgabenbezogen, 

• erläutern Bevölkerungswachs- 
tur und seine Ursachen, 

• erläutern Leitbilder und Stra- 
tegien einer nachhaltigen 
Entwicklung — wie sie in der 
Agenda 21 beschrieben sind — 
bewerten und prüfen ihre Um-
setzbarkeit. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• sich an Patenschaften für 
Ökosysteme in der Schule und 
im Stadtteil beteiligen, 

• sich an der umweltfreundli-
chef Gestaltung von Schule 
und Haushalt beteiligen, 

• sich an der Bearbeitung aktu-
eller Umweltprobleme in re-
gionalen und globalen Zu-
sammenhängen beteiligen. 

Mögliche Themenfelder: 

• Klimaänderung — Klimaschutz, 

• umweltverträglicher Umgang mit Abfällen und Emissionen, 

• Wasserreinhaltung und Gewasserschutz, 

• Energiegewinnung und -nutzung, Energiesparen, 

• Artenschutz und Schutz von Ökosystemen, 

• Entwicklung der Menschheit bei gerechter Verteilung der Ressourcen, 

• Verminderung und Vermeidung von Bevölkerungswachstum. 
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3.9 Verkehrserziehung 

Das Aufgabengebiet Verkehrserziehung ermöglicht 
Schülerinnen und Schülern, sich mit den Anforde-
rungen des heutigen Verkehrs, seinen Auswirkun-
gen auf die Menschen und die Umwelt sowie mit 
der Entwicklung einer zukunftsfähigen Mobilität 
auseinanderzusetzen. 

Der Unterricht geht von der Rolle der Kinder und 
Jugendlichen als Verkehrsteilnehmerinnen und 
Verkehrsteilnehmer aus. Kinder der Jahrgangsstu-
fen 5 und 6 benutzen vor allem das Fahrrad, Bus 

und Bahn. Jugendliche dürfen ihre Mobilität als 
motorisierte Zweiradfahrer erweitern und stehen 
vor dem Einstieg in den motorisierten Straßenver-
kehr. Entsprechend stehen für die Jahrgänge 5 und 
6 die Themen „Öffentlicher Nahverkehr (HVV)" 
und „Fahrrad und Umwelt" und für die Jahrgänge 8 
und 9 das Thema „Mobilität und ihre Folgen: Mo-
fa-Projekt" im Mittelpunkt. Die Schulen können 
entsprechend diesem Ansatz weitere thematische 
Schwerpunkte setzen. 

Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 9 

Erkennen Bewerten Handeln 

Die Schülerinnen und Schüler 
kennen 

• die Regeln der Straßenver- 
kehrsordnung, 

• Auswirkungen von Alkohol 
und Drogen, 

• Auswirkungen des Verkehrs 
auf die Umwelt, 

• den öffentlichen Nahverkehr 
(HVV), 

• alternative Energien und An- 
triebstechniken. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• Verkehr als soziales Mitein- 
ander analysieren und ihr ei- 
genes Verhalten im Verkehr 
reflektieren, 

• ihre Verkehrsmittelwahl kri- 
tisch einschätzen und begrün- 
den, 

• Untersuchungen zum Mobili-
tätsverhalten durchführen und 
statistische Daten zur Ver-
kehrssituation in Hamburg 
auswerten. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können 

• sich im Straßenverkehr regel-
und verantwortungsbewusst 
sich selbst und anderen ge-
genüber verhalten, 

• Vorschläge zur Verkehrsge-
staltung im Stadtteil entwi-
ekeln. 

Mögliche Themenfelder: 

• Öffentlicher Nahverkehr (HVV), 

• Fahrrad und Umwelt, 

• Mobilität und ihre Folgen: Mofa-Projekt. 
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